
 


Tax & Legal Alert
Ungarn • Ausgabe 419 • 12. April 2010

Newsletterserie über die einzelnen Regelungen
des neuen BGBs
10. Stiftungen

Das neue BGB bringt bedeutende

Änderungen bezüglich der Stiftungen mit

sich. Im Allgemeinen kann man sagen,

dass die neue Regelung im Vergleich zu

der jetzigen, rigorosen Regelung

wesentlich flexibler ist.

Im Falle des Erlöschens einer Stiftung

ohne Rechtsnachfolger gibt es eine

wesentliche Änderung bezüglich des

Schicksals des Vermögens. Nach der

jetzigen Regelung ist das Gericht

verpflichtet, das Vermögen der

erloschenen Stiftung zur Unterstützung

ähnlicher Stiftungen zu verwenden, d. h.

der Gründer kann das Vermögen,

welches er der Stiftung gewidmet hatte,

nicht zurück bekommen. Im Gegensatz

dazu kann nach der neuen Regelung

bereits in der Gründungsurkunde

vorgeschrieben werden, dass in diesem

Fall das Vermögen nach der Befriedigung

der Gläubiger dem Gründer oder einer

anderen von ihm bestimmten Person

zusteht, allerdings mit der

Einschränkung, dass dieser

Vermögenswert das von dem Gründer

gewidmete Vermögen nicht überschreiten

darf.

Eine weitere bedeutsame Änderung

betrifft den Zweck und den Kreis der

Begünstigten der Stiftung. Nach der

derzeit gültigen Regelung kann eine

Stiftung nur für einen dauerhaften

öffentlichen Zweck gegründet werden,

nach der neuen Regelung kann man eine

Stiftung zu einem beliebigen Ziel

gründen, solange die Stiftung nicht in

erster Linie eine Wirtschaftstätigkeit

ausübt bzw. profitorientiert ist. Die

Stiftungen können zwar eine

Wirtschaftstätigkeit ausüben, aber nur

ergänzend, um das Ziel bzw. die Ziele

laut Gründungsurkunde zu unterstützen.

Diese Tätigkeit darf aber die eigentlichen

Ziele der Stiftung nicht gefährden. Das

Ergebnis aus der Geschäfts- oder

Wirtschaftstätigkeit darf weder im Falle des

Bestehens noch des Erlöschens der

Stiftung an den Gründer oder an dessen

Angehörige oder an andere bei der Stiftung

tätige Personen ausgezahlt oder aufgeteilt

werden.

Falls die Gründungsurkunde die Stiftung zu

einer geschäftsgerichteten

Wirtschaftstätigkeit berechtigt, darf das

Vermögen der Stiftung nicht das bei der

Gründung einer GmbH vorgeschriebene, zu

zeichnende Mindestkapital in Höhe von

500.000.- HUF unterschreiten. Im Interesse

des Schutzes des Vermögens der Stiftung

schränkt das Gesetz weiterhin die Freiheit

der Stiftungen zu einem Zusammenschluss

oder einer Vereinigung ein. Eine Stiftung

kann nicht Mitglied (Gesellschafter) mit

unbegrenzter Haftung bei einem anderen

Rechtssubjekt sein und ist nicht berechtigt,

eine andere Stiftung zu gründen bzw. sich

mit einer anderen Stiftung zu vereinigen.

Die neue Regelung erlaubt, dass der

Gründer, eine Person, die sich der Stiftung

anschließt, oder Angehörige dieser

Personen Begünstigte/r der Stiftung

wird/werden, falls Zweck der Stiftung die

Unterstützung der wissenschaftlichen oder

künstlerischen Tätigkeit, die Pflege der

Kunstwerke, oder die Pflege, Betreuung,

Versorgung und Tragung der Kosten der

gesundheitlichen Versorgung, die

Unterstützung der schulischen Studien

durch Stipendien oder die sonstige

Unterstützung des Gründers, der sich der

Stiftung anschließenden Person und ihrer

Angehörigen ist.
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